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BAO §115 Abs1;
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Rechtssatz

Wie dem Wortlaut des § 236 Abs 1 BAO zu entnehmen ist, bedarf die Gewährung einer Abgabennachsicht eines

Antrages. Ein derartiger Antrag kann aber nicht bloß als Formalerfordernis angesehen werden. Vielmehr kann unter

einem Antrag iSd § 236 Abs 1 BAO nur ein BEGRÜNDETER Antrag verstanden werden. Voraussetzung dafür, daß die

Abgabenbehörde im Rahmen ihrer amtswegigen Ermittlungsp>icht die Gründe prüft, die für eine Abgabennachsicht

sprechen, ist daher, daß solche Gründe vom Antragsteller geltend gemacht werden. Selbst wenn der Abgabenbehörde

Umstände bekannt sind, die eine Abgabennachsicht in Betracht ziehen lassen, hat sie diese Umstände nicht von Amts

wegen als Nachsichtsgründe aufzugreifen, wenn der Nachsichtswerber selbst nichts in dieser Richtung vorbringt

(Hinweis E 18.1.1990, 89/16/0102; E 21.5.1992, 88/17/0218; E 30.9.1992, 91/13/0225).
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